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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 28. November 2013 folgendes Gesetz 
beschlossen: 

Gesetz zur Änderung des Landesforstgesetzes 





Viertes Gesetz zur Änderung des Landesforstgesetzes 

Artikel 1 

Das Landesforstgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. 
S 546), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. 
S. 185) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Wald im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 

1. Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen sowie 

2. zu Wohnbereichen gehörende Parkanlagen. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 1 sind Wald im Sinne dieses Gesetzes die der Forst
behörde angezeigten Waldflächen, die als Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen 
im nachgewiesenen Gesamtumfang von weniger als 2 Hektar Waldfläche eines Wald
besitzers genutzt werden und nicht in Nachbarschaft zu anderen als Weihnachtsbaum
und Schmuckreisigkulturen genutzten Waldflächen liegen, sowie die als Weihnachts
baum- und Schmuckreisigkulturen genutzten Waldflächen unter Energieleitungen. 

Für die Nutzung von Waldflächen als Weihnachtsbaum und Schmuckreisigkulturen, die 
bis zum (Datum: Inkrafttreten dieses Gesetzes) angelegt worden sind, ist § 1 Absatz 2 in 
der Fassung des Gesetzes vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 546), das zuletzt durch Ar
tikel 2 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185) geändert worden ist, bis 
zum 31. Dezember 2028 anzuwenden. Wird diese Nutzungsart nicht bis zum 31. De
zember 2028 durch waldbauliche Maßnahmen, die der Forstbehörde vor Beginn anzu
zeigen sind, in eine Waldnutzung überführt, bedarf sie ab dem 1. Januar 2029 einer Ge
nehmigung der Forstbehörde nach § 39 LFoG, es sei denn, es handelt sich um eine 
Waldfläche im Sinne des Satzes 2. Die Forstbehörde kann die angezeigten Maßnahmen 
zur Überführung in eine Waldnutzung versagen oder von Nebenbestimmungen abhän
gig machen, wenn sie nicht den Kennzeichen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
entsprechen. 

Schließt der Betreiber einer auf Waldflächen bis zum (Datum: Inkrafttreten dieses Ge
setzes) angelegten Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkultur spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit der Forstbehörde unter Zu-stimmung des Wald
besitzers einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über einen umweltverträglichen Weih
nachtsbaum- und Schmuckreisiganbau unter besonderer Berücksichtigung der konkre
ten Standortverhältnisse ab, ist § 1 Absatz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 
24. April 1980 (GV. NRW. S. 546), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
16. März 2010 (GV. NRW. S. 185) geändert worden ist, für die Dauer der Vertragslauf
zeit anzuwenden." 
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2. § 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Der Wald ist im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß und nachhaltig 
zu bewirtschaften. Der Waldboden und seine Fruchtbarkeit sind zu erhalten; die Ertrags
kraft darf nicht beeinträchtigt werden. Als Beeinträchtigung gelten insbesondere Streu
nutzung, Plaggenhieb, Stockrodung, Ganzbaumentnahme, Tiefenfräsung, Erosion oder 
großflächige Verdichtung. 

3. § 70 Absatz 1 Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

4. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 die Ertragskraft des Waldbodens durch Streunutzung, 
Plaggenhieb, Tiefenfräsung, Stockrodung oder Ganzbaumentnahme beeinträchtigt. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündigung in Kraft. 

Düsseldorf, den 28. November 2013 

Carina Gödecke 
Präsidentin 


